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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 154-2018 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.512 

Eingereicht am: 29.08.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Heyer (Perrefitte, FDP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.09.2018 

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

 

Welche Auswirkungen hat die Streichung von 80 Stellen in der Zentralverwaltung auf die 

dezentrale Verwaltung und insbesondere auf den Berner Jura? 

Der Regierungsrat hat sein Budget 2019 mit einem Ertragsüberschuss sowie einen Finanzplan 

2020-2022 mit positiven Zahlen vorgelegt, was erfreulich ist. Gleichzeitig beantragt der Regie-

rungsrat die Streichung von 80 Stellen in der Zentralverwaltung. Damit soll eine Planungserklä-

rung umgesetzt werden, die der Grosse Rat im November 2017 angenommen hatte und mit der 

ein Stellenabbau in der Zentralverwaltung von drei Prozent gefordert wurde. 

Laut Medienmitteilung des Regierungsrates werden die Direktionen und die Staatskanzlei vom 

Stellenabbau betroffen sein. In seiner Antwort vom 22. August 2018 auf die Interpellation 025-

2018 von Grossrat Hervé Gullotti («Welche Auswirkungen hat ein Stellenabbau beim Kantons-

personal insbesondere auf die Gemeinden und ganz allgemein auf die kantonalen Leistungen?») 

definiert der Regierungsrat die Zentralverwaltung allerdings wie folgt: «Die Definition der sog. 

«Zentralverwaltung» erfolgte nach einer funktionalen Betrachtungsweise, indem Funktionen wie 

Führungsfunktionen, wissenschaftliche Mitarbeitende, Sachbearbeitende und Querschnittsfunkti-

onen (Finanzen, Informatik, Personal) der «Zentralverwaltung» zugewiesen wurden. Dies führt 

dazu, dass auch Stellen in dezentralen Verwaltungseinheiten von einem Abbau betroffen sein 

können.» 

Diese Definition macht hellhörig, da die Regionen und Gemeinden mehr oder weniger betroffen 

sein könnten, wenn auch in der dezentralen Verwaltung Stellen abgebaut werden. Die Regie-

rungsstatthalterämter, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, das Grundbuchamt, das 
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Betreibungs- und Konkursamt und das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) sind bei-

spielsweise dezentrale Organisationseinheiten, die der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 

des Kantons Bern (JGK) zugeordnet sind. Sie könnten daher ebenfalls betroffen und zu einem 

Stellenabbau gezwungen sein. Wenn in diesen Organisationseinheiten, die im Alltag der Ge-

meinden rege genutzt werden, Fachpersonal abgebaut wird, könnte sich dies schwerwiegend auf 

die Leistungen auswirken, die zugunsten der Gemeinden und der Bevölkerung erbracht werden. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie wird die JGK den Stellenabbau umsetzen? 

2. Sind die Regierungsstatthalterämter, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, das 

Grundbuchamt, das Betreibungs- und Konkursamt und das Amt für Gemeinden und Raum-

ordnung vom angekündigten Abbau von 80 Stellen betroffen? Wenn ja, wie? 

3. Welche Stellen werden im Berner Jura abgebaut? 

4. Wurden die Auswirkungen auf die Leistungen zugunsten der Gemeinden und der Bevölke-

rung in die Überlegungen mit einbezogen? Wenn ja, wie? 

Begründung der Dringlichkeit: Die parlamentarische Beratung rund um das Budget 2019 und den Finanz-

plan findet bereits in der Novembersession 2018 statt. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


